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Vorwort

Getrieben vom Fortschritt in Wissenschaft und Technik, entwickelt sich das Recht
der Produkthaftung immer weiter. Ausgehend von der richterlichen Fortbildung des
allgemeinen Haftungsrechts zur deliktischen Produzentenhaftung, schuf bereits der
deutsche Gesetzgeber für einige Arten von Produkten besondere Haftungstatbestän-
de, bevor die Richtlinie 85/374/EWG den Grund legte für eine stärkere europäische
Rechtsangleichung der Haftung für fehlerhafte Produkte.Während sich daneben das
öffentliche Produktsicherheitsrecht immer spezieller ausdifferenzierte, haben sich
die allgemeinen Regeln der Produkthaftung, behutsam fortgeschrieben durch die
Rechtsprechung, über Jahrzehnte bewährt. Digitalisierung und Künstliche Intelli-
genz (KI) stellen den erreichten Rechtsstand jedoch infrage und befeuern erneut die
Rechtsentwicklung, haben zuletzt zurVerabschiedung der Richtlinie (EU) 2024/2583
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2024 über die Haftung
für fehlerhafte Produkte und zur Aufhebung der Richtlinie 85/374/EWG des Rates
geführt. Inmitten von deren Entstehung hat diese Arbeit im Wintersemester 2022/
2023 der Rechtswissenschaftlichen Fakultät derUniversität zuKöln alsHabilitations-
schrift vorgelegen. Sie analysiert die Genese des harmonisierten Produkthaftungs-
rechts, würdigt dieses kritisch und zeigt seine Leistungsfähigkeit auch im Lichte
neuer technischerHerausforderungen auf. Die jüngere Reformder Produkthaftungs-
richtlinie ist bereits berücksichtigt, bleibt aber nicht zuletzt im Zuge der Umsetzung
in diemitgliedstaatlichen Rechtsordnungen weiter zu begleiten und zu bewerten. Die
Druckfassung befindet sich auf dem Sach- und Rechtsstand von Mai 2025.
Dank sagen will ich vor allen meinem Lehrer, Herrn Professor Dr. Christian

Katzenmeier, für die vielseitige Förderung und Anregung, den stets inspirierenden
Austausch, die Teilhabe an seiner Erfahrung und seinemWirken sowie das gewährte
Vertrauen und die wissenschaftliche Freiheit, die ich in den Jahren meiner Tätigkeit
an seinem Institut erfahren habe. Besonders danke ich auch Herrn Professor Dr.
Dr. h.c. Heinz-Peter Mansel für wertvolle Anregungen während des gesamten Ent-
stehungsprozesses und für die umgehende Erstellung des Zweitgutachtens. Der
Deutschen Forschungsgemeinschaft und den Beteiligten an der Begutachtung danke
ich vielmals für die Gewährung einer großzügigen Publikationsbeihilfe (Projekt-
nummer: 542588851), demVerlagMohr Siebeck für die freundliche Aufnahme in die
Schriftenreihe und hervorragende Zusammenarbeit bei der Drucklegung.

Köln, im November 2025 Tobias Voigt
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§ 1 Hintergründe, Bedeutung und Grundlagen
der Produkthaftung

A. Produkte als Gegenstand des Wirtschafts-, Erwerbs- und Privatlebens

I. Soziale Dimension von Produktion und Konsum
im Spiegel des technischen Fortschritts und sozio-ökonomischen Wandels

Aufgaben, Entwicklung und Bedeutung der Produkthaftung erschließen sich an-
schaulich in Zusammenhang mit der jüngeren Geschichte der Produktion, deren
große Linien daher verknappt nachgezeichnet seien. Mit Produktion ist allgemein-
sprachlich wie in ökonomischer Hinsicht in erster Linie die Herstellung von Waren
und Gütern gemeint,1 soziokulturell und ethisch-normativ verbinden sich damit
auch essentielle Wertvorstellungen über die Arbeit als Grundlage des Lebensunter-
halts.2DientemenschlichesWirtschaften seit jeher zuerst der Ernährung und Befrie-
digung elementarer Bedürfnisse des Lebens,3 gehört Arbeitsteilung bereits seit der
Steinzeit zu dessen Strukturprinzipien.4 Von der frühgeschichtlichen Agrarrevolu-
tion im 8. Jahrtausend v. Chr. bis weit in das 19. Jahrhundert unserer Zeit hinein do-
minierten dabei Ackerbau und Viehzucht das Leben der Menschen. Körperliche und
tierische Arbeitskraft sowie einfache mechanische Hilfsmittel und Werkzeuge präg-
ten die weit überwiegende Produktion von Lebensmitteln.5 Ausgehend von empiri-

1 Vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, S. 1416, von lat. producere = hervorführen, er-
zeugen; Gabler, KompaktlexikonWirtschaft, S. 446.

2 Vgl. aus historischer SichtConze, Arbeit, in: Brunner/Conze/Koselleck, Geschichtliche Grund-
begriffe, S. 154ff.; aus der Soziologie Mikl-Horke, Arbeit, in: Bohn et al., Lexikon der Arbeits- und
Industriesoziologie, S. 24ff., zumArbeitsbegriff im der Lichte der anhaltenden historischen Kontro-
verse umKapitalismuskritik und verständnis vor allem nach Karl Marx undMaxWeber etwaWels-
kopp, Kapitalismus und die Frage der „freien Lohnarbeit“, in: Hesse et al., Moderner Kapitalismus,
S. 31ff., jew. m.w.N.

3 Vgl. Borchardt, Grundriß der Wirtschaftsgeschichte, S. 7; für die Zeit bis ins 17. Jhd. Pieren-
kemper, Wirtschaftsgeschichte, S. 74 f.

4 Vgl. im Überblick, auch zur weiteren Entwicklung Borchardt, Grundriß der Wirtschaftsge-
schichte, S. 7; Conze, Arbeit, in: Brunner/Conze/Koselleck, Geschichtliche Grundbegriffe, S. 154ff.

5 Näher, auch zu Gewerbe und Dienstleistungen sowie dem dort gleichfalls einfachen Niveau
technischer Ausstattung Borchardt, Grundriß der Wirtschaftsgeschichte, S. 7, 12ff.; auch zu Ur-
sprüngen der Technikentwicklung ab dem Mittelalter (Erfindung des Gusseisens und des Hoch-
ofens, Kriegs- und Schiffstechnik, Bauhütten) R. Metz, in: North, Deutsche Wirtschaftsgeschichte,
S. 427 (478f.); zur jüngeren Agrarrevolution im Vorfeld und als Vorbedingung der Industrialisie-
rungHahn, Die Industrielle Revolution in Deutschland, S. 64ff.



2 § 1 Hintergründe, Bedeutung und Grundlagen der Produkthaftung

schen volkswirtschaftlichen Strukturanalysen, welche die Charakteristik einesWirt-
schaftsraums anhand der Relation der drei Sektoren Urproduktion (insbesondere
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei), verarbeitendes Gewerbe (insbesondere Berg-
bau, Handwerk und Industrie) undDienstleistungen (Handel, Verkehr, Banken, Ver-
sicherungen, sonstige Dienste) kategorisieren, waren in Deutschland im Agrarbe-
reich als primärem Sektor im Jahr 1800 noch ca. 62–82% der Erwerbsbevölkerung
beschäftigt, während auf Gewerbe (13–21%) und Dienstleistungen (5–17%) deutlich
geringere Anteile entfielen.6

Erst mit der „Industriellen Revolution“ oder Industrialisierung setzte der bis heute
anhaltende Strukturwandel ein,7 in dessen Zuge – etwa zeitgleichmit Entstehung des
BGB – an der Wende zum 20. Jahrhundert der wachsende sekundäre Gewerbe- und
Industriesektor in Deutschland gegenüber dem stark rückläufigen Agrarsektor er-
heblich an Bedeutung gewann (beide umfassten im Jahr 1895 ca. je 40% der Erwerbs-
tätigen, während auf Dienstleistungen etwa 20% entfielen).8 Impuls und buchstäbli-
chen Motor dieser auch gesellschaftlich gravierenden Umwälzungen bildete die vom
englischen Textilgewerbe ausgehende Entdeckung der Maschinenkraft.9 Der Über-
gang von dem zuvor meist gebrauchten Brenn- und Konstruktionsmaterial Holz zur
Steinkohle und zum Eisen brachte den Einsatz von Arbeits-, Energie- und Trans-
portmaschinen mit sich, die Massenbeschäftigung und -produktion in Fabriken
sowie Erfindungs- und Innovationstätigkeit in immer neuen Technikbereichen be-
dingten.10Weiteren Schwung nahmen wirtschaftlicher, wissenschaftlicher und tech-
nischer Fortschritt mit der zunehmenden Nutzung der Elektrizität in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts auf.11 Die ohnehin mit der Massenfabrikation einherge-

6 Siehe graphische Darstellungen bei Ambrosius, in: ders./Petzina/Plumpe, Moderne Wirt-
schaftsgeschichte, S. 213 (214, 232); numerische Angaben bei Pierenkemper, ibid., S. 236 (240, 242),
jew. m.w.N.; siehe aus jüngerer Zeit auch Rahlf, in: ders., Deutschland in Daten, S. 192 (198 f.); die
Angaben beruhen teilweise auf datenbasierten Schätzungen; gewisse Verzerrungen ergeben sich
freilich durch historische Veränderungen des Staatsgebiets, siehe dazu etwa dens., ibid., S. 5 (8 f.);
eingehend aus historischer Sicht Jenks, in: North, Deutsche Wirtschaftsgeschichte, S. 15ff.

7 Zur aus wirtschaftswissenschaftlicher und -historischer Sicht umstrittenen Begriffsbildung
Borchardt, Grundriß derWirtschaftsgeschichte, S. 39; Pierenkemper,Wirtschaftsgeschichte, S. 21ff.;
zu unterschiedlichen Theorien und Konzeptionen vom Strukturwandel etwa Ambrosius, in: ders./
Petzina/Plumpe,ModerneWirtschaftsgeschichte, S. 213 (219ff.); R.Metz, in: North, DeutscheWirt-
schaftsgeschichte, S. 427 (482ff.); rechtshistorisch Schmoeckel/Maetschke, Rechtsgeschichte der
Wirtschaft, Teil C, Rn. 59ff., S. 88ff., jew. m.w.N.

8 Quellen wie in Fn. 6.
9 Namentlich dieWeiterentwicklung der Dampfmaschine durch JamesWatt im 18. Jahrhundert

in England, die in Deutschland erstMitte des 19. Jahrhunderts größere Verbreitung fand, vgl.Hahn,
Die Industrielle Revolution in Deutschland, S. 32.

10 Im Überblick Borchardt, Grundriß der Wirtschaftsgeschichte, S. 39 f.; R. Metz, in: North,
Deutsche Wirtschaftsgeschichte, S. 427 (479); eingehend und differenzierend Pierenkemper, Wirt-
schaftsgeschichte, S. 105ff.; Kleinschmidt, Technik und Wirtschaft im 19. und 20. Jahrhundert,
S. 4ff.

11 Bahnbrechend etwa die Erfindung der Kohlefadenglühlampe durch Thomas Edison in den
USA im Jahr 1879, biographisch etwa Vögtle, Thomas Alva Edison, S. 45ff. m.w.N.; in Deutschland
die Begründung der Elektrotechnik durch Werner von Siemens, biographisch etwa Bähr, Werner
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hende Standardisierung von Einzelteilen bewirkte in Kombination mit der durch
Elektrizität ermöglichten Einführung des Fließbands enorme Produktivitätssteige-
rungen durch Unterteilung der Produktion in einzelne, in sich abgeschlossene Ar-
beitsschritte sowie Reihenfertigung und Großserienproduktion.12 Auf Grundlage
moderner Fertigungstechniken und maschineller Massenproduktion prosperierten
nicht nur die elektrizitäts- oder metallerzeugende und -verarbeitende Industrie, son-
dern bildeten sich zunehmend auch Chemie und später Petrochemie aus.13 Zudem
beförderten die allmähliche weltweite Ausbreitung der Telegraphie und der Eisen-
bahn ab Mitte des 19. Jahrhunderts sowie das Aufkommen des Automobils und der
motorisierten Schiffs- sowie schließlich Luftfahrt ab Beginn des 20. Jahrhunderts
sowohl den internationalen Außenhandel als auch eine Dezentralisierung der Pro-
duktion, so dass in der Telekommunikation und Mobilität die Globalisierung der
Wirtschaft und Produktion wurzeln.14

Sind mit Handel und Verkehr bereits Dienstleistungen angesprochen, die volks-
wirtschaftlich zum dritten Beschäftigungssektor rechnen, erfordern technischer
Fortschritt und Internationalisierung im wachsenden industriellen Wettbewerb zu-
dem auch mehr und mehr Bildung, Wissenschaft und Forschung.15 Denn je weiter
bei zunehmender Technisierung der Arbeitskräftebedarf in der Rohstoffgewinnung
und -verarbeitung sinkt, desto größerer Bedarf beruflicher Spezialisierung besteht.16

von Siemens, S. 9 u. passim; wirtschaftshistorisch Hahn, Die Industrielle Revolution in Deutsch-
land, S. 42 f.; siehe auch Borchardt, Grundriß der Wirtschaftsgeschichte, S. 59 f.; aus juristischer
Sicht Horn/Kocka, Recht und Entwicklung der Großunternehmen im 19. und frühen 20. Jahrhun-
dert, 1979.

12 Deutschland folgte insoweit etwas verzögert der Entwicklung in den USA, woHenry Ford das
Fließbandprinzip derart perfektioniert hatte, dass er binnen acht Jahren von 1909 (13.941 Fahrzeu-
ge) bis 1916 (585.400 Fahrzeuge) seine jährliche Automobilproduktion umdasDreißigfache steigern
konnte, siehe dazu und zum sog. Fordismus Schmidt, Fordismus/Massenproduktion, in: Bohn et al.,
Lexikon der Arbeits- und Industriesoziologie, S. 169ff. – Daneben geht das Konzept hochgradig
diversifizierter Arbeitsteilung immaschinenassistierten Fertigungsprozess zurück auf FrederickW.
Taylor, siehe zu dessen Einfluss und zum in der wissenschaftlichen Diskussion gewandelten Ver-
ständnis und umstrittenen Verhältnis des sog. Taylorismus gegenüber dem Fordismus Schmidt,
Taylorismus, ibid., S. 292ff., jew. m.w.N.

13 R.Metz, in: North, DeutscheWirtschaftsgeschichte, S. 427 (479); näherKleinschmidt, Technik
undWirtschaft im 19. und 20. Jahrhundert, S. 3, 4ff., 10ff.

14 Vgl. monographisch aus historischer Sicht hierzu Torp, Herausforderung der Globalisierung,
S. 27ff.; K. H. Metz, Ursprünge der Zukunft: die Geschichte der Technik in der westlichen Zivilisa-
tion, S. 222ff., 247ff., 274ff.; aus der Soziologie Pries, Globaliserung/Transnationalisierung, in:
Bohn et al., Lexikon der Arbeits- und Industriesoziologie, S. 183ff. m.w.N.; wirtschaftshistorisch
Pierenkemper, Wirtschaftsgeschichte, S. 114ff.; siehe zur ökonomischen Bedeutung des Außenhan-
dels auch Borchardt, Grundriß der Wirtschaftsgeschichte, S. 85, 93ff.

15 Ambrosius, in: ders./Petzina/Plumpe, Moderne Wirtschaftsgeschichte, S. 213 (222); Pieren-
kemper, Wirtschaftsgeschichte, S. 106 f., 110ff. m.w.N.; Einzelheiten bei K. H. Metz, Ursprünge der
Zukunft: die Geschichte der Technik in der westlichen Zivilisation, S. 204ff.; Kleinschmidt, Technik
undWirtschaft im 19. und 20. Jahrhundert, S. 99ff.

16 Vgl.Ambrosius, in: ders./Petzina/Plumpe,ModerneWirtschaftsgeschichte, S. 213 (228); sozio-
logisch Mikl-Horke, Arbeit, in: Bohn et al., Lexikon der Arbeits- und Industriesoziologie, S. 24
(26ff.), jew. m.w.N.
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So beobachteten Ökonomen schon Mitte des 20. Jahrhunderts eine Fortsetzung des
strukturellen Wandels, in dessen Zuge gegenüber der vormaligen Industriegesell-
schaft die Bedeutungmanueller oder maschinellerWaren- und Güterproduktion des
sekundärenWirtschaftssektors nachließ.17 Im Zentrum von Forschung und Innova-
tion standen nach dem II. Weltkrieg besonders die elektronische, pharmazeutische
und chemische Industrie, bestimmte Bereiche des Werkzeug- und Instrumenten-
baus, die Luft- und Raumfahrt, die Kernenergietechnik sowie die Gen- und Biotech-
nologie.18Mitte der 1970er Jahre hatte die Erwerbstätigkeit im Dienstleistungssektor
dann bereits derart zugenommen, dass dieser etwa gleichauf mit dem Industrie-
sektor lag (beide mit ca. je 46% der Beschäftigten in Deutschland bei nur noch ca 8%
Erwerbsbevölkerung im Agrarsektor).19 Im Jahr 2018 schließlich umfasste der
Dienstleistungssektor mit 74,4% deutlich die meisten Erwerbstätigen vor dem pro-
duzierenden Gewerbe (24,3%) und dem Argrarsektor (1,3%).20 Als wichtiger techni-
scher Hintergrund dieser Veränderungen gilt diemit der Inbetriebnahme erster Uni-
versalrechner in den 1940er Jahren einsetzende Verbreitung der Mikroelektronik
und Informationstechnik (IT).21 In Verbindung mit Neuerungen in der Elektrotech-
nik brachte diese – etwa durch Robotik22 – eine zunehmende Automatisierung von
Arbeitsschritten unter weiterer Verdrängung unmittelbarer menschlicher Arbeits-
kraft in der Reihenfertigung mit sich und wirkte ab den 1970er Jahren mit dem Per-
sonal-Computer (PC) auch unmittelbar auf Bürotätigkeiten im Dienstleistungssek-
tor sowie das Freizeitgeschehen privater Haushalte ein.23 Technisierung und weitere
Rationalisierung der Produktionsprozesse vergrößerten und verbilligten das Kon-
sumgüterangebot abermals, zugleich weitete sich die Nachfrage nach Luxusgütern,
Freizeit- undUnterhaltungsangeboten aus und bereitete einer Individualisierung des
Konsums den Boden.24

17 Vgl. bereits Fourastié, Die große Hoffnung des 20. Jahrhunderts, 1954 (im französischen Ori-
ginal: Le Grand Espoir du XXe siècle. Progrès technique, progrès économique, progrès social, 1949)
in Rückbezug auf A. G. B. Fisher, The clash of progress and security, 1935; C. Clark, The Conditions
of Economic Progress, 1940; zur differenzierten heutigenWissenschaftsdiskussion in der Soziologie
etwa Jacobsen, Dienstleistungsarbeit, in: Bohn et al., Lexikon der Arbeits- und Industriesoziologie,
S. 126 (127 f.) m.w.N.

18 R. Metz, in: North, Deutsche Wirtschaftsgeschichte, S. 427 (479).
19 Quellen wie in Fn. 6, S.2.
20 Quelle: Statistisches Bundesamt – Destatis (Hrsg.), Statistisches Jahrbuch – Deutschland und

Internationales, 2019, S. 361.
21 Zur historischen Entwicklung K. H. Metz, Ursprünge der Zukunft: die Geschichte der Tech-

nik in der westlichen Zivilisation, S. 485ff., 489ff.; wirtschaftshistorisch Kleinschmidt, Technik und
Wirtschaft im 19. und 20. Jahrhundert, S. 70 f.; siehe aus soziologischer Sicht auch Schmiede, Infor-
mationsgesellschaft, in: Bohn et al., Lexikon der Arbeits- und Industriesoziologie, S. 227ff. m.w.N.

22 Zur Entwicklung elektrotechnisch gesteuerter Industrieroboter ab den 1960er Jahren K. H.
Metz, Ursprünge der Zukunft: die Geschichte der Technik in der westlichen Zivilisation, S. 493 f.

23 R. Metz, in: North, Deutsche Wirtschaftsgeschichte, S. 427 (480); aus soziologischer Sicht
Pfeiffer, Arbeit und Technik, in: Bohn et al., Lexikon der Arbeits- und Industriesoziologie, S. 57
(58 f.) sowie Sauer, Systemische Rationalisierung, ibid., S. 344ff., jew. m.w.N.

24 Aus soziologischer Sicht bereits Baudrillard, La société de consommation, 1970; in deutscher
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Etwas deutlicher noch als am Beschäftigungsanteil lässt sich an der volkswirt-
schaftlichen Gesamtrechnung zum Bruttoinlandsprodukt die weiter eminente Be-
deutung der Produktion imprimären und sekundärenWirtschaftssektor inDeutsch-
land ablesen: Trotz auch insoweit über die Jahre rückläufiger Werte vereinnahmt sie
32% der Bruttowertschöpfung, der Dienstleitungssektor 68%.25 Zudem sind viele
Dienstleistungsberufe auf die Wertschöpfung im produzierenden Gewerbe ausge-
richtet, wie etwa das Ingenieurswesen, Forschung und Entwicklung, Verkehrs- und
Finanzdienstleistungen, Marketing etc., so dass auch bei zurückhaltender Einschät-
zung mindestens die Hälfte der Bruttowertschöpfung in Deutschland Produktions-
bezug aufweisen dürfte.26 Unter zunehmender Ausdifferenzierung der Berufsbilder
und Vernetzung der Akteure verschmelzen Dienstleistungs- und Industriebereich
teilweise und die Grenzen funktionaler Arbeitsteilung zwischen der Waren- und
Dienstleistungsproduktion nach der hergebrachten wirtschaftswissenschaftlichen
Strukturanalyse beginnen insgesamt sich aufzulösen.27

Zunehmende Vernetzung treibt auch in technischer Hinsicht den Strukturwandel
und Transformationsprozesse in der Produktion weiter voran. Das im Jahr 2011 ver-
abschiedete „Zukunftsprojekt Industrie 4.0“ der Bundesregierung versteht nach den
beschriebenen Innovationen der Mechanisierung und Maschinisierung,28 der Fließ-
bandarbeit aufgrund Elektrifizierung29 sowie der informationstechnisch gestützten
Automatisierung der Produktion30 nunmehr die Digitalisierung als andauernde
„vierte industrielle Revolution“ seit Ende des 20. Jahrhunderts,31 zuweilen geht gar

Übersetzung bei Hellmann/Schrage (Hrsg.), Jean Baudrillard – Die Konsumgesellschaft, S. 128ff.;
aus sozioökonomisch-historischer Sicht König, Geschichte der Konsumgesellschaft, S. 432ff.
m.w.N.; siehe wirtschaftshistorisch auch Ambrosius, in: ders./Petzina/Plumpe, Moderne Wirt-
schaftsgeschichte, S. 213 (223 f.); Kleinschmidt, Technik undWirtschaft im 19. und 20. Jahrhundert,
S. 62ff.

25 Quelle: Statistisches Bundesamt – Destatis (Hrsg.), Statistisches Jahrbuch – Deutschland und
Internationales, 2019, S. 336.

26 Vgl. Ambrosius, in: ders./Petzina/Plumpe, Moderne Wirtschaftsgeschichte, S. 213 (216 f.),
m.w.N. auch zur statistischen Zunahme sog. Produzentendienste oder unternehmensbezogener
Dienste und der damit verbundenen „Tertiarisierung“ der Warenproduktion; allein auf Unterneh-
mensdienstleister entfielen im Jahr 2018 knapp 11% der Bruttowertschöpfung, hinzu kommen An-
teile weiterer Dienstleistungsbranchen, u.a. des ca. 16% umfassenden Bereichs Handel, Verkehr
und Gastgewerbe; Quelle: Statistisches Bundesamt – Destatis (Hrsg.), Statistisches Jahrbuch –
Deutschland und Internationales, 2019, S. 336.

27 Ambrosius, in: ders./Petzina/Plumpe, Moderne Wirtschaftsgeschichte, S. 213 (217, 231).
28 Zu diesen als entscheidenden technischen Schüben der Frühindustrialisierung Kleinschmidt,

Technik und Wirtschaft im 19. und 20. Jahrhundert, S. 1ff.; siehe auch K. H. Metz, Ursprünge der
Zukunft: die Geschichte der Technik in der westlichen Zivilisation, S. 106ff. u. passim; zurückhal-
tender, ökonomische und soziokulturelle Aspekte betonend Hahn, Die Industrielle Revolution in
Deutschland, S. 60; näher bereits oben bei Fn. 9, S.2.

29 Dazu als zweiter industrieller Revolution ausdrücklich Hahn, Die Industrielle Revolution in
Deutschland, S. 42 f.; näher auch oben bei Fn. 12, S.3.

30 Vgl. publizistisch bereitsBalkhausen, Die dritte industrielle Revolution: wie dieMikroelektro-
nik unser Leben verändert, 1978; näher oben bei Fn. 21, S.4.

31 Vgl. dazu anlässlich der Hannover-Messe 2011 aus dem Kreis der beteiligten Experten an der
initialen Promotorengruppe Kommunikation der Forschungsunion Wirtschaft – Wissenschaft
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die Rede von einer „digitalen Revolution“.32 Mit dem vernetzten Computer gelangt
die technisch-wissenschaftliche Entwicklung von der Spezial- zur Universalmaschi-
ne,33 die Angebot und Nachfrage sowie Produktion und Vertrieb eng zu verknüpfen
und aufeinander abzustimmen vermag. Über die Telekommunikation zwischen Per-
sonen im Internet hinaus führt die Ausbreitung der Digitalisierung weltumspan-
nend zu weitergehender Vernetzung auch zwischen Mensch und Maschine sowie
unterMaschinen im sog. Internet der Dinge undDienste.34 In der Produktion erfasst
sie ebenso die Steuerung und Überwachung der Zulieferungs- und Fertigungspro-
zesse und zielt auf die vollautomatische, autonom durch Künstliche Intelligenz (KI)35

Kagermann/Lukas/Wahlster, Industrie 4.0: Mit dem Internet der Dinge auf demWeg zur 4. indust-
riellen Revolution, VDI nachrichten v. 1.4.2011, Nr. 13, Meinung, S. 2. – Bis heute unterhalten die
Bundesministerien für Wirtschaft und Energie sowie für Bildung und Forschung eine „Plattform
Industrie 4.0“ im Rahmen der Hightech-Strategie der Bundesregierung, nähere Informationen un-
ter https://www.plattform-i40.de (Abruf: 1.11.2024).

32 Siehe für den anglo-amerikanischen Raum bereits Forester, Die High-Tech-Gesellschaft –
Dreißig Jahre digitale Revolution, 1990 (im englischen Original: High-tech Society:The Story of the
Information Technology Revolution, 1987); Tapscott, Die digitale Revolution, 1996 (im englischen
Original: The Digital Economy, 1996); ähnlich aus der us-amerikanischen Publizistik bereits die
Einteilung der Menschheitsentwicklung in vorindustrielle, industrielle und post-industrielle Zeit
bei Toffler, The third wave, 1980, S. 14 u. passim; siehe zuvor bereits die internationale und interdis-
ziplinäre Anthologie bei Pylyshyn (Hg.), Perspectives on the Computer Revolution, 1970 (2.Aufl.
1988); siehe aus juristischer Sicht auch den Beitragstitel von Spindler, Privatrechtsdogmatik und
Herausforderungen der ‚IT-Revolution‘, FS Canaris, 2017, S. 709ff. – Ob die Digitalisierung als Fort-
schreibung der Industrialisierung oder als Beginn einer neuen sozioökonomischen Epoche der
Menscheitsgeschichte anzusehen ist, liegt im Blickpunkt des Betrachters und lässt sich aus der an-
haltenden Phase der gesellschaftlichen Transformation heraus wohl noch nicht historisch valide
entscheiden.

33 Vgl. K. H. Metz, Ursprünge der Zukunft: die Geschichte der Technik in der westlichen Zivili-
sation, S. 488, 492, jew. m.w.N.

34 Englisch „Internet of Things and Services“ (IoTS), anschaulich dazu die Projektion des „Zu-
kunftsprojekts Industrie 4.0“ bei Kagermann/Lukas/Wahlster, VDI nachrichten v. 1.4.2011, Nr. 13,
Meinung, S. 2: „Durch die digitale Veredelung von Produktionsanlagen und industriellen Erzeug-
nissen bis hin zu Alltagsprodukten mit integrierten Speicher- und Kommunikationsfähigkeiten,
Funksensoren, eingebetteten Aktuatoren und intelligenten Softwaresystemen entsteht hier eine
Brücke zwischen virtueller („cyber space“) und dinglicher Welt bis hin zur wechselseitigen feingra-
nularen Synchronisation zwischen digitalem Modell und der physischen Realität [sog. Cyber-Phy-
sische Systeme, CPS]. […] Smart Products bieten ihre Fähigkeiten als intelligente Dienste an. Diese
neue Generation von Produkten kann über das Internet durch Maschine-zu-Maschine-Kommuni-
kation (M2M) eigenständig Informationen austauschen, Aktionen auslösen und sich wechselseitig
steuern“. – Das Internet der Dinge und Dienste soll die elektronische Vernetzung, dezentrale Über-
wachung und Steuerung beinahe sämtlicher realer Lebensbereiche ermöglichen, neben der Produk-
tion (SmartManufactoring, dazu sogleich imHaupttext) auch etwa privatesWohnen (Smart Home),
Verkehr (Smart Mobility), Energieversorgung (Smart Grid) u.v.m., vgl. etwa die graphische Darstel-
lung einiger Anwendungsbeispiele beiDais, in: Vogel-Heuser/Baunernhansl/ten Hompel, Industrie
4.0, Bd. 4, S. 259 (262).

35 KI (engl. artificial intelligence, AI) gilt allgemein als Fähigkeit bestimmter Computerpro-
gramme, menschliche Intelligenz nachzuahmen, Duden, Deutsches Universalwörterbuch, S. 1100;
in der Informatik ist damit im Wesentlichen die Automatisierung intelligenten Verhaltens durch
Algorithmen und maschinellen Lernens bezeichnet, siehe ausführlich zur schwierigen Begriffsbe-
stimmung Görz/Braun/Schmid, in: Görz/Schmid/Braun, Hdb. d. Künstlichen Intelligenz, S. 1 (2ff.,
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gesteuerte Fabrik,36 in der individuelle Kundenwünsche auch in geringen Stückzah-
len kostensparend herzustellen sein sollen (Smart Manufactoring, Smart Factory).37
Von der Analyse vonNutzerprofilen undDatenspuren des vernetztenMenschen (Big
Data)38 versprechen sich Anbieter schließlich, die Nachfrage und -gestaltung von
Produkten wie auch Diensten künftig vorhersagbar zu machen – noch bevor sich der
Kunde selbst seiner Bedürfnisse bewusst ist. Protagonisten verheißen, die Grenzen
zwischen virtueller und realerWelt durch Kommunikations- und Informationstech-
nologien sowie Automation und Künstliche Intelligenz zu überwinden,39 die körper-
und lebensweltliche menschliche Natur vollends mit der Technik zu vereinigen.40
Neben seiner ökonomischen Rolle als Konsument verwirklicht sich der digitali-

sierte Mensch weiter produktiv, indes ersetzen bei der „Arbeit 4.0“ 41 Automation

6); historisch zur Idee der Operationalisierung menschlichen Denkens als Ausgangspunkt bereits
der frühen Entwicklung von Computer-Codes ab den 1930er Jahren K. H. Metz, Ursprünge der
Zukunft: die Geschichte der Technik in der westlichen Zivilisation, S. 488.

36 K. H.Metz, Ursprünge der Zukunft: die Geschichte der Technik in der westlichen Zivilisation,
S. 494; zweifelnd aus soziologischer Sicht, unter Rückbezug auf das Scheitern ähnlicher Projektio-
nen eines Computer Integrated Manufacturing bereits in den 1960er und -70er JahrenMinssen, Ar-
beit in der modernen Gesellschaft, S. 73 m.w.N.

37 Die sog. Smarte Fabrik organisiert sich netzwerkgestützt in Echtzeit selbst, indem auf Kun-
dennachfrage hin verschiedene Cyber-Physische Systeme (CPS) die Produktion dezentral koordi-
nieren und steuern. CPS erfassen oder überwachen ihre Umwelt unmittelbar mit entsprechenden
Sensoren, werten sie netzwerkgestützt mit Hilfe weltweit verfügbarer Daten und Dienste aus und
wirkenmit Hilfe von Aktoren physikalisch auf sie ein oder zurück, wobei sie einer gemischt autono-
men- und menschlichen Steuerung über multimodale Mensch-Maschine-Schnittstellen per manu-
eller Eingabehilfe, Sprache oder über Gesten unterliegen, siehe Bauernhansl, in: ders./ten Hompel/
Vogel-Heuser, Industrie 4.0 in Produktion, Automation, Logistik, S. 5 (16); siehe auch bereitsKager-
mann/Lukas/Wahlster, VDI nachrichten v. 1.4.2011, Nr. 13, Meinung, S. 2, zit. in Fn. 34.

38 Big Data, engl. für „riesige Datenmengen“, bezeichnet allgemein Technologien zur Verarbei-
tung und Auswertung wachsender Datenmengen, siehe Duden, Deutsches Universalwörterbuch,
S. 324. – Bei der Nutzung des Internet (insbesondere von Social-Media-Anwendungen wie Blogs
und Foren oder Facebook und Twitter) und von netzwerkgestützten Technologien (wie RFID, Am-
bient Intelligence, Smartphones) entsteht auf Internetservern weltweit ein exponentiell wachsendes
Datenvolumen, dessen Speicherung allmählich die Kapazitäten herkömmlicher Datenverarbeitung
ausschöpft und so neue technologische Lösungen erfordert, die auch eine wirtschaftlich lukrative
Analyse undVerwertung solcher schnell wachsenden, unstrukturierten und komplexenDatenmen-
gen ermöglichen, vgl. dazu und zur Begriffsgenese etwa BITKOM (Hrsg.), Big Data im Praxisein-
satz – Szenarien, Beispiele, Effekte, S. 12, 19 f.; umfassende Kritik aus gesellschaftspolitischer und
betriebswirtschaftlich informierter Sicht statt vieler bei Zuboff, Das Zeitalter des Überwachungska-
pitalismus, S. 219ff. u. passim. (engl. Originaltitel: The Age of Surveillance Capitalism, 2019).

39 Siehe etwa für den Bereich der „Smarten Fabrik“ Bauernhansl, in: Vogel-Heuser/Bauern-
hansl/ten Hompel, Handbuch Industrie 4.0, Bd. 4, S. 1 (12); Siepmann/Graef, in: Roth, Einführung
und Umsetzung von Industrie 4.0, S. 17 (42).

40 Vgl. aus differenzierter kulturhistorischer Sicht zu Künstlicher Intelligenz, Robotik und Ky-
bernetik als Hypertechnologien K. H. Metz, Ursprünge der Zukunft: die Geschichte der Technik in
der westlichen Zivilisation, S. 492ff. m.w.N., zur Apotheose der Technik als Ende des Menschen
ibid., S. 497ff.; zum Spannungsfeld von Technikpessimismus und Science Fiction m. zahlreichen
Beispielen aus der Weltliteratur der letzten Jhd. ibid., S. 552ff.

41 Vgl. aus Sicht der institutionen- und verbändeübergreifenden Initiative Neue Qualität der Ar-
beit des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales etwa Lennings/Dörich, in: Richter/Hecker/
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und Künstliche Intelligenz leichte körperliche und administrative bis hin zu geisti-
gen Tätigkeiten, während neue Arbeitsplätze im Bereich der komplexer werdenden
Überwachung wachsender Datenmengen und -ströme, der Steuerung von cyber-
phyischen Systemen (CPS)42 sowie der Wartung, Instandhaltung und Reparatur der
Geräte und Netze entstehen – also erneut vornehmlich im Dienstleistungsbereich.43

II. Produkte, Akteure und Phänomenologie des Produktverkehrs heute

Als Produkt ist allgemeinsprachlich jedes Ergebnis menschlicher Arbeit zu bezeich-
nen.44 Wie bereits die Einleitung gezeigt hat, lassen sich der Produktion im volks-
wirtschaftlich umfassenden Sinne als Produkte sowohl materielle Waren wie auch
immaterielle Dienstleistungen zuordnen,45 während im engeren, vor allem betriebs-
wirtschaftlichen Sinn mit Produkten in erster Linie materielle Waren und Güter ge-
meint sind, die noch immer vorwiegend physisch im Rahmen industrieller Sach-
güterproduktion hergestellt werden.46 Unabhängig vom jeweiligen Produktbegriff
bedingt der Bezug zur menschlichen Arbeitsleistung, dass der Herstellungsprozess
und alle daran beteiligten Akteure wesenstypisch für die Produktion sind.
Dienen sie aus ökonomischer Sicht der Befriedigung bestimmtermenschlicher Be-

dürfnisse,47 gelangen Produkte schließlich im Rahmen ihres Vertriebs und ihrer
Verwendung in die Sphäre weiterer Beteiligter. In den Phasen der Herstellung, des
Vertriebs und der Verwendung bildet das Produkt folglich den objektiven Gegen-
stand eines Kontakts oder Austauschs zahlreicher beteiligter menschlicher Subjekte,
der sich ganz allgemein als Produktverkehr umschreiben lässt. Vor demHintergrund
der geschilderten strukturellen volkswirtschaftlichen Entwicklung unterliegt auch
der Produktverkehr stetigem Wandel, was die Beteiligten, den Herstellungsprozess
und das erzeugte Produktspektrum betrifft. Charakteristika lassen sich ebenfalls an-
hand des Übergangs von der Agrar- in die Industriegesellschaft vereinfachend ver-
dichten und kontrastieren.

Hinz, Produktionsarbeit in Deutschland, S. 15 (24 f.); kritisch aus soziologischer Sicht Minssen,
Arbeit in der modernen Gesellschaft, S. 70ff. m.w.N., aus dem juristischen Schrifttum R. Giesen/
Kersten, Arbeit 4.0, 2018.

42 Diese bilden den Kern der „Smarten Fabrik“ als Phänomen des Internets der Dinge und
Dienste, siehe die Nachweise in Fn. 37, S.7.

43 Näher aus betriebswirtschaftlicher Sicht Dombrowski/Riechel/Evers, in: Kersten, Industrie 4.0,
S. 129ff.; differenzierend aus soziologischer Sicht Boes/Kämpf, Informations- undWissensarbeit, in:
Bohn et al., Lexikon der Arbeits- und Industriesoziologie, S. 223 (224 f.); Schmiede, Informations-
gesellschaft, ibid., S. 227 (229), jew. m.w.N.

44 Duden, Deutsches Universalwörterbuch, S. 1416, siehe dort zur physikalischen Komponente
des Produktbegriffs aber auch den Klammerzusatz „aus bestimmten Stoffen hergestellt“.

45 Vgl. zur makroökonomischen Zusammensetzung der Wirtschaftssektoren bereits A. I, S.2,
insbesondere bei Fn. 6.

46 Vgl. aus betriebswirtschaftlicher Perspektive etwa Thommen et al., Allgemeine Betriebswirt-
schaftslehre, Kap. 1, S. 4ff. m. Abb. 1.1.

47 Siehe bereits A. I., S.1, insbesondere bei Fn. 3.



9A. Produkte als Gegenstand des Wirtschafts-, Erwerbs- und Privatlebens

1. Beteiligte und Merkmale des Herstellungsprozesses

Arbeitsteilung nach Berufsbildern prägte die Produktion in der vorindustriellen Ag-
rargesellschaft, Hersteller erzeugten ihre Produkte dezentral in Werkstätten selbst,
während vereinzelt Manufakturen erste Formen produktzentrierter betrieblicher
Arbeitsteilung praktizierten.48 Handarbeit mit einfachen Werkzeugen, tradierten
Fertigkeiten und natürlichen Kraftquellen brachte in begrenzterMenge Lebensmittel
und einfache, vomErwerber in ihrer Handhabung leicht durchschaubare Individual-
produkte des täglichen Bedarfs hervor, die lokal vertrieben und konsumiert wur-
den.49
An die Stelle des Berufsträgers als Hersteller tritt in der Industriegesellschaft der

Unternehmer oder Konzern, der in technische Produktionsanlagen zu investieren
vermag.50 Zentral in Fabriken untergebracht, sind diese produktspezifisch entlang
den Bearbeitungsphasen der Reihenfertigung angeordnet und erfordern eine be-
trieblich arbeitsteilige Bedienung,Wartung und Instandhaltung durch beruflich un-
terschiedlich qualifizierte Beschäftigte.51 Die rationale Ausrichtung der Produktion
an einzelnen Produktionsschritten sowie an den jeweils vorhandenen Produktions-
anlagen und natürlichen Ressourcen führt in Zusammenhang mit dem Ausbau der
Verkehrsnetze überdies zu betriebs- und unternehmensübergreifender dezentraler
und internationaler Arbeitsteilung.52 Anstelle von Produkten aus einer Hand entste-
hen mit mechanischer und maschinengestützter Arbeit standardisierte Massenpro-
dukte, die auf demWeg bis zum Endverbraucher bei den Zulieferern der Einzelteile,
bei der Herstellung und Endmontage, Lagerung und internationalem Vertrieb vielen
menschlichen, technischen und äußeren Einflüssen ausgesetzt sind.

2. Menge, Vielfalt und Spezifik der Produkte

Die mit der technischen und wirtschaftlichen Entwicklung bis heute verbundenen
Produktivitätssteigerungen haben sowohl in quantitativer wie qualitativer Hinsicht

48 Vgl. Hahn, Die Industrielle Revolution in Deutschland, S. 7ff.; R. Metz, in: North, Deutsche
Wirtschaftsgeschichte, S. 427 (479); allgemein zur Manufakturperiode auch Borchardt, Grundriß
der Wirtschaftsgeschichte, S. 23, 32.

49 Vgl. R. Metz, in: North, Deutsche Wirtschaftsgeschichte, S. 427 (478); näher ders., Ursprünge
der Zukunft: die Geschichte der Technik in der westlichen Zivilisation, S. 83ff.

50 Historisch zur Unternehmensgeschichte in Deutschland imÜberblick etwa R. Ahrens, Unter-
nehmensgeschichte, 2019; zur Unternehmensverwaltung und -finanzierungHahn, Die Industrielle
Revolution in Deutschland, S. 113; aus dem juristischen Schrifttum zur Entwicklung des Gesell-
schafts- und Kapitalmarktrechts Schmoeckel/Maetschke, Rechtsgeschichte der Wirtschaft, Teil F,
Rn. 227ff., S. 148ff., jew. m.w.N.

51 Näher zu den Merkmalen betrieblich-technischer Rationalisierung durch Gruppenfabrika-
tion und FließbandarbeitKleinschmidt, Technik undWirtschaft im 19. und 20. Jahrhundert, S. 35 f.;
zu historischen Hintergründen oben bereits A. I. bei Fn. 12, S.3 m.w.N.

52 Vgl. aus volkswirtschaftlich-struktureller Perspektive bereits Borchardt, Grundriß der Wirt-
schaftsgeschichte, S. 94 f.; siehe in historischer Hinsicht auch Hahn, Die Industrielle Revolution in
Deutschland, S. 114 m.w.N.
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eine beachtliche Produktvielfalt hervorgebracht. Wenngleich auch die Wirtschafts-
wissenschaft und die Statistik als Bestandteil unter anderem der Volkswirtschaft-
lichen Gesamtrechnung sich erst allmählich und in wechselvollen Episoden heraus-
bildeten,53 lassen einige Eckdaten Rückschlüsse auf die gewachsene Produktvielfalt
zu. Ersten groben Anhalt für das Wachstum auch der hergestellten Produktmenge
bietet bereits die volkswirtschaftliche Entwicklung des Bruttosozialprodukts, das
sich in Westeuropa allein zwischen 1880 und 1980 mehr als verzehnfachte.54

Auch in qualitativer Hinsicht noch aufschlussreicher ist ein Blick auf die Klassifi-
kation derWaren undGüter nachWirtschaftszweigen, wie sie statistischen Betrach-
tungen zugrunde liegt. Historisch hängen Aufkommen und Aufbau solcher Erhe-
bungenmit demwachsenden Außenhandel und Erfordernissen des Zollwesens und
der Steuererhebung zusammen.55 Enthielt das erste für die Außenhandelsstatistik
des Deutschen Reiches eingeführteWarenverzeichnis im Jahr 1872 noch weniger als
900 Warennummern, wuchs deren Zahl schon 1906 auf knapp 4.000 Positionen
an.56Heute lässt sich das auf der Grundlage harmonisierter europäischer Vorschrif-
ten57 systematisch aufwendig ausdifferenzierte Güterverzeichnis für Produktions-
statistiken mit Hilfe eines fast 52.000 Begriffe umfassenden Stichwortregisters er-
schließen,58 erfasst indes unabhängig vom Außenhandel sämtliche in Deutschland
hergestellten meldepflichtigen Produkte.59

53 Trotz einiger Vorläufer gelangte das im Wesentlichen bis heute praktizierte Konzept der
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen international erst nach dem II. Weltkrieg zur Blüte, sie-
he Brümmerhoff/Grömling, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, Kap. 1, S. 7 (14 f.) m.w.N. –
Die Daten- und Quellenlage erlaubt im Übrigen Schätzungen erst ab dem 19. Jahrhundert, Spree,
in: Ambrosius/Petzina/Plumpe, Moderne Wirtschaftsgeschichte, S. 155 (156); Rahlf, in: ders.,
Deutschland in Daten, S. 192 (205), jew. m.w.N.

54 Siehe graphisch bei Spree, in: Ambrosius/Petzina/Plumpe, Moderne Wirtschaftsgeschichte,
S. 155 (178) m.w.N.; ähnlich für Deutschland graphisch anhand des Bruttoinlandsprodukts (Dar-
stellung ab 1850 bis 2020) bei Rahlf, in: ders., Deutschland in Daten, S. 192 (196).

55 Eingehend aus historischer Sicht, auch zur Ersetzung des Zentralbüros des Zollvereins durch
das Kaiserliche Statistische Amt im Jahr 1872 als Vorläufer des Statistischen Reichs-, heute Bundes-
amts Torp, Herausforderung der Globalisierung, S. 51 (52ff.) m.w.N.

56 Torp, Herausforderung der Globalisierung, S. 51 (55).
57 Die (sog. PRODCOM-)Verordnung (EWG) 3924/91 des Rates v. 19.12.1991, ABl. L 374 v.

31.12.1991, S. 1, regelte die Pflicht derMitgliedstaaten zur Erhebung von Produktionsstatistiken für
das verarbeitende Gewerbe und Übermittlung an das Statistische Amt der heutigen EU (eurostat);
jährlich wird dazu per Verordnung in der sog. Prodcom-Liste festgelegt, welche Daten zu welchen
Produkten zu erfassen sind, siehe zuletzt Verordnung (EU) 2019/1933 der Kommission v. 6.11.2019
zur Erstellung der „Prodcom-Liste“, ABl. L 309 v. 29.11.2019, S. 1.

58 Statistisches Bundesamt, Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken, S. 14.
59 Gegenstand und Modalitäten der Meldung ergeben sich aus unionsrechtlichen Vorschriften,

siehe Fn. 57; hervorgegangen ist die europäische Produktionsstatistik aus bereits zuvor für den Au-
ßenhandel separat geführten Statistiken mit ähnlicher, doch zu zolltariflichen Zwecken modifi-
zierter Systematik (s. dazu auf europäischer Ebene etwa die Kombinierte Nomenklatur auf Grund-
lage des Harmonisierten Systems zur Bezeichnung und Codierung der Waren der internationalen
Weltzollorganisation); näher zum statistischen Gesamtkontext und seiner historischen Entwick-
lung siehe Statistisches Bundesamt, Klassifikation der Wirtschaftszweige, 2008, S. 8ff. m.w.N.
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